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Alternative Beschränkte Ausschreibung nach Öffentlichem 
Teilnahmewettbewerb 

Offenes Verfahren 

Ein Offenes Verfahren ist der Regelfall und muss stattfinden, wenn nicht 
die Eigenart der Leistung oder besondere Umstände eine Abweichung 
rechtfertigen.  

Alternative: Nichtoffenes Verfahren 

Das Nichtoffene Verfahren ist gemäß § 3a Abs. 3 VOB/A zulässig, wenn 
die Voraussetzungen des § 3. Absätze 3 und 4 VOB/A vorliegen sowie 
nach Aufhebung eines Offenen Verfahrens oder Nichtoffenen Verfahrens, 
sofern nicht das Verhandlungsverfahren zulässig ist. 

Das Nichtoffene Verfahren ist somit zulässig, wenn das Offene Verfahren 
für den Auftraggeber oder die Bewerber einen Aufwand verursachen 
würde, der zu dem erreichbaren Vorteil oder dem Wert der Leistung im 
Missverhältnis stehen würde oder wenn ein Offenes Verfahren kein 
annehmbares Ergebnis gehabt hat oder wenn das Offene Verfahren aus 
anderen Gründen (z. B. Dringlichkeit, Geheimhaltung) unzweckmäßig ist. 

Das Nichtoffene Verfahren erfolgt immer nach Öffentlichem Teilnahme- 
wettbewerb und ist weiterhin zulässig, wenn die Leistung nach ihrer 
Eigenart nur von einem beschränkten Kreis von Unternehmern in 
geeigneter Weise ausgeführt werden kann, besonders wenn außer-
gewöhnliche Zuverlässigkeit oder Leistungsfähigkeit (z. B. Erfahrung, 
technische Einrichtungen oder fachkundige Arbeitskräfte) erforderlich ist, 
oder wenn die Bearbeitung des Angebots wegen der Eigenart der 
Leistung einen außergewöhnlich hohen Aufwand erfordert. 

Beschränkte Ausschreibung kann außerdem erfolgen, wenn der 
Auftragswert folgende Grenzen ohne Umsatzsteuer nicht erreicht: 

a) 50.000 Euro für Ausbaugewerke (ohne Energie- und Gebäudetechnik), 

    Landschaftsbau und Straßenausstattung 

b) 150.000 Euro für Tief-, Verkehrswege- und Ingenieurbau, 

c) 100.000 Euro für alle übrigen Gewerke 

Auswahl der 
Vergabeart 

gemäß § 3 a 
VOB/A 

Auswahl der 
Vergabeart 

gemäß § 3 a 
Abs. 3 VOB/A 
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Alternative: Wettbewerblicher Dialog 

Der Wettbewerbliche Dialog ist zulässig, wenn der Auftraggeber    
objektiv nicht in der Lage ist, 

- die technischen Mittel anzugeben, mit denen seine Bedürfnisse und   
  Ziele erfüllt werden oder 

- die rechtlichen oder finanziellen Bedingungen des Vorhabens  
  anzugeben. 

Der Auftraggeber kann weiterhin vorsehen, dass der Dialog in verschie- 
denen aufeinander folgenden Phasen abgewickelt wird, um die Zahl der 
in der Dialogphase zu erörternden Lösungen anhand der in der Bekannt- 
machung oder in den Vergabeunterlagen angegebenen Zuschlags- 
kriterien zu verringern. Der Auftraggeber hat die Unternehmen, deren 
Lösungen nicht für die nächstfolgende Dialogphase vorgesehen sind, 
darüber zu informieren. In der Schlussphase müssen noch so viele 
Angebote vorliegen, dass ein echter Wettbewerb gewährleistet ist. 

Auswahl der 
Vergabeart 

gemäß § 3 a 
Abs. 4 VOB/A 
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Alternative Verhandlungsverfahren nach Öffentlicher 
Vergabebekanntmachung 

Das Verhandlungsverfahren ist zulässig nach Öffentlicher 
Vergabebekanntmachung, 

-  wenn bei einem Offenen Verfahren oder Nichtoffenen Verfahren keine     
annehmbaren Angebote abgegeben worden sind, sofern die 
ursprünglichen Vertragsunterlagen nicht grundlegend geändert werden, 

-  wenn die betroffenen Bauvorhaben nur zu Forschungs-, Versuchs- oder 
Entwicklungszwecken und nicht mit dem Ziel der Rentabilität oder der 
Deckung der Entwicklungskosten durchgeführt werden, 

- wenn im Ausnahmefall die Leistung nach Art und Umfang oder wegen 
der damit verbundenen Wagnisse nicht eindeutig und so erschöpfend 
beschrieben werden kann, dass eine einwandfreie Preisermittlung 
zwecks Vereinbarung einer festen Vergütung möglich ist. 

Alternative Verhandlungsverfahren ohne Öffentliche 
Vergabebekanntmachung 

Das Verhandlungsverfahren ist zulässig ohne Öffentliche 
Vergabebekanntmachung, 

- wenn bei einem Offenen Verfahren oder Nichtoffenen Verfahren keine 
wirtschaftlichen Angebote abgegeben worden sind, sofern die 
ursprünglichen Vertragsunterlagen nicht grundlegend geändert werden 
und in das Verhandlungsverfahren alle Bieter aus dem 
vorausgegangenen Verfahren einbezogen werden, die fachkundig, 
zuverlässig und leistungsfähig sind, 

- wenn bei einem Offenen Verfahren oder Nichtoffenen Verfahren keine 
oder nur nach § 16 Absatz 1 Nummern 2 und 3 VOB/A 
auszuschließende Angebote abgegeben worden sind, sofern die 
ursprünglichen Vertragsunterlagen nicht grundlegend geändert werden, 

- wenn die Arbeiten aus technischen oder künstlerischen Gründen oder 
aufgrund des Schutzes von Ausschließlichkeitsrechten nur von einem 
bestimmten Unternehmen ausgeführt werden können, 

- wenn wegen der Dringlichkeit der Leistung aus zwingenden Gründen 
infolge von Ereignissen, die der Auftraggeber nicht verursacht hat und 
nicht voraussehen konnte, die in § 10 a. Absätze 1, 2 und 3 VOB/A 
vorgeschriebenen Fristen nicht eingehalten werden können, 

   Forts. S. 5 
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